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Satzung über den Bebauu ngsplan N r. 1 0  ''Solarpark Gös low'' der Gemeinde Görm in ,  OT Gös low 
Auf der Grundlage des § 1 0  des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.  November 201 9  (BGBI. 1 S .  3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 1 Nr. 394 ) sowie der Landesbauord nung 
Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmach ung vom 1 5. Okto ber 201 5  (GVOBI .  M-V 20 1 5, S .  344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBI. M-V S.  1 033), wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung Görmin vom 
26. 1 1 .2024 fü r das Bebauungsplangebiet der Flurstücke 40/2 , 41  tlw., 42/1 tlw. ,  43/2 tlw. , 43/3 tlw. , 45/1 tlw. ,  46/1 tlw. ,  251 tlw. ,  252 tlw. ,  253 tlw. und 254 tlw. der Gemarkung Göslow, Flur 1 fo lgende Satzung über den Bebauungsplan "Solarpark Göslow", bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:
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Teil A - Planzeichnun_e: 

Maßstab 
1 : 1 .000 

0 m m

Pl ang1·undlaye: 

,S m 50 m 

- ALKI S®-Da'ensatz, Auszug, Stand: 02/2023
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Planzeichenerklärun_g_g_em. PlanZV und BauNVO 
1. Festsel1ungen

1 .  Art der baulichen Nutzung (§ 9 Ab•. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11  BauNVO) 

r7Sl5'i7 Sonstige•. Sondergebiet (SO) "Freifliichen·Pho:Ovaltaik und
� Stromspa,chenrng" 

2. Maß der baulichon Nulzung (§ 9 Ab,_ 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)

I OK3,2 I HOhe der Obe,kante baul lcl1 er Anl agen in Meter über Geländeniveau

� Grundfl ächenzahl (GRZ) (§ 1 9 BauNVO ) 

3. Bauweise. Baulinien, Baugrenzen 1§ 9 Abs. 1 Nr. 2 Bau GB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO)

D durch Baugrenzan g11bildele überbaubare Grundst(lcksfll\che 

4. Verkehr�fliichen (§ 9 Ab.s. 1 Nr. 1 1  und Abs. 6 BauGB)

�"'--'" 
0 
r-----, 

Verkehrsflächen mit beacnderer ZWec'<bes1immung "Zu - und A:,fahrtsweg �um Sondergebiet" 

Zweckbestimmung: Zulahrteweg zu m Sondergebiet "Frelflächen-Pt.otovollsik" 

Eisfahrtbereich i.V.m. T extlestsetzun;i Nr. 4.1 

5. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pfloge und zur Entwicklung von Natur und Landsohaft
aowio zum Anpßanzungon bzw. zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) 

r0·1 Umgrenzung von Flächen für Maßriahmen zum Sct.ut:, zur Ptlege und zur Entwicklung von
Natur und Landso.1aft. m;t Bezeichnung M1 ,  M2, M3 (§ \! Abs. 1 Nr. 20 Bau GB) 

6. Wa,;gerflächen und Fläch9n fiir dio Wusorwlrtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung
das Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 GB und Abs. 6 Bau GB)

D 
(RG) 

nacMchfllch: Umgreszucg van Flächen für die Wasserwirtschaft , den Hochwaoser,chutz 
ulld die Regel ung Ces Wasserabfl usses
Zweckbestim11ung: verrahrter Graben 

7. Sonsti911 Planzelchen

C 
,z 

wwww �

GrRnz� 00.s r.lumli chRn Galtungsbareichss dM BsCausngs�lanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Fäll ung von GeM'zgn;ppan

Mit Get�, F�hr- und Leiluri�srtd1lero LU belaslende Flächen 
f§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 3 BauGB) 

II. Nachrlchtllche Obernahmen

i::m 
E:o:ci 

f�· 

U"7granzung von Ani ag•n, dis dsm Denkm�lschu:z unte!1 ieger 1§ 9 Abs. 6 BauGB)
hier; Bcdendenkmal 

unterirdische Leftung 
RL - Rohrteitung mit beidseitigem 1 0  m Freihallebereich 
FGL - Ferngaslei tung mit beldse:tlgem 10 m Freihaltebereich

Ferngasl eitung

III. Darstellungen der Planungsgrundlage

= 
ie,,_:::

L
eo:::
� 

Flurstücimgronze und Flurstücksnummer 

Grenzpunkt unvermarkl 

Grenzpunkt vermark: 

3eländehöhen 

wesentliche Rechtsgrund lagen 
Baugesetzbuch (BauGB] in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 201 7 (BGBI. 1 

S .  3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20 . Dezember 2023 (BGBI. 2023 1 Nr. 
394) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund,:;tücke (BaunuWmgsverordnung • Bau 
NVO) in der Fassung der Bekanntmaohug vom 21 . November 201 7  (BGBI. 1 S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli  2023 (BGBI. 2023 1 Nr. 1 76) 

Verordnung über die Ausarbeitung dar Baul&itpläne und di& Darstellung des Planinhatts 
(Plan,eichenverordnung - PlanZV) vom 1 8. Dezember 1 990 (BGBI. 1 991 1 S .  58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 'lom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1 802) 

Te i l  B - Text 

1 . Textliche Festsetzungen
1 . Art de1 baulichen Nutzung
1 . 1  Das sonstige Sondergebiet mi t der Zweckbestimmung .Fr�iflächen-P hotovoltaik und

Stromspei che,,.mg" di ent der Unterbringung von Anl agen zur N'.1tzung und SpeicheNJng der
Sonnenenergie sowie der zugehöri gen technischen Vorkehrungen und Einrici1tungen für den
Aufbau, die We.111.mg und de� Betrieb dar Anlagen sowie zur Einspeisung des Stroms In ein 
Netz der 0llge'fleir1e!l Versorgung, 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. \ BauGB i.V.m. § 1 1  Abs. 2 BauNVO)

1 .1 Zur HRrs!<>ll11ng •1er Photovoltaik -Freiflächen�nlaga und �LJs�ch li<>ll!ich im t,,chnischan um1 
sachli chen ZUsammenhang mit diesem st1d im gesarn1en sonsti gen Sondergebiet
Insbesondere lolgenCe Anlagen zul�sslg: 

1 Photwolt�il< -Module einschl ielilicS ihrer Betestigotrg �llt un� im Err1horiAn;

2. technische Eimichtungen und Anlagen zur Einspeisung des Stroms in sin Netz dar
all gernelMn Versorgung wia Wschsalrichtec Trafo- und Übeq; abestatlonen, Steu11rung�
und Oberwachungsainri chCungan;

3. technische Einri chtungen und Anlagen zur ne'.zgebundenen oder netzu.1abhängigen
Speicherung von elektri scher Enorgia;

4 unterirdische Leitungen und Kabel; 

5. die für die Erschließung und Wartung des Gebietes erforderl ichen Wege;

6. Einri cht-,ngar. und Anlagen für die Sicherllertsübarwachung der Pholovoltaik­
F mifläch ena nlage:

7. Einf(.edungen mit max. 2,0 m hoh&n transparenten Zaunanlagen mit Umsteigeschutz zur
Sicherung dar Anlage.

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. • ßa,,GB i.\i.m § 1 1  .ll,l:>s_ 2 BauN\/0) 

1 .3 Die EtTichtung von NebeMnlagen zur Unterb1ngue.g der noch textl icher Festsetzung Nr. 1 .2 
zulässigen technischen Einri chtungen und Anlagen.  insbesondere vor, Transformatoren bzw 
Umspannern, Ist auch auf den nicht üterbaubaren Grundstückflächen zu:ässlg 

(Rechtsgrundlage: § g Abs. 1 Nr. ', Ba,aGB i.V.m § 23 Abs. 5 BauN'/0)

2 M�ß der baulich�" Nutz•ar1g 

2.1 Eine ÜbArschreiV.mg der zulässigen Grundflächenzahl gem.äl\ § 1� Abs. 4 BauN'/0 ist nicht 
zu lässig. 

(Rechtsgrundlage: § g Abs. 1 Nr. 1 I.V. m. § 19  Abs. 4 BauN\/0) 

2.2 Abweichend von der �cichnarisc.1 festgesetzten Höhe baulicher Ml�gcn dürfen die gem5ß 
textl icher Festsetzung Nr. 1 .2 Nr. Zi ffer 2 und 3 zu lässigen NaCenanlagen und
Betriebse' nrichtungen eine Höhe von 4,0 m und Cle Masten l\lr di• Videoüberwachung eine 
Höhe o'on · 5,0· m· über'ije·m nikt,stgelegenen HOhE>npunl<t des Lages- ur,d Höhenplans 
aufweisen 

(Reeehtsgrundlege: § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § ·,6 BauN\/0) 

2.3 Als Bezugspunkt für die festgesetzte Oberkante baulicher Anlag•n g•! ten die
aufgemassenen GeländehOhen de,; Lage- und HCOOnplanes, Höhenbazugssystem ist das 
Deutsches H5hennatz (DHHN) 2016. 

(Rechtsgrundlage: § 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau GB i.Vm. § 1 ß  BauNVO) 

3 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwi cklung von Boden, Ja:atur und Landschaft

3.1 Befestigung von Wegen, Zufahrten und Stell plelrllächen

Die Befestigung von '/liegen, Zufahrten und S:ellplätrflächen ist nur in wasser- und 
luftdurchläaaiger !lauert herzustellen. 'l\'esaer- und Luftdurchläaaigkeit wesentlich m! ndarnde
Befestigungen ·Nie Betonunterbau. Fugenverguss, Asphaltierungan und Betoniaru ngan s! nd
nicht zulässig. 

3.2 Entwicklung das Sondargebiats "Freifläct,en-Photovolta'k und Stromspeichenmg" zu 
extensivem Grünland 

Es sind fclgonde Mar,gaben zur Hersta llur,g �nd zur Pfloge zu borüc'<sichögen: 
- Für die Ansaal Ist eine gsblelsh•imische, blutenre!che und standcrtgerechte sow!e

zert:lizl erte Saatgubnischung zu \'GrNenden.
- Eina Heubl umeneinsaat ist zulässig.
- Nechsaa1maßpehmen s;nd unroläss;g
- Das Ausbr1 ngen von Dünge- sowi e P!lanzanschutzmltteln Ist unzulässig.
- Mahd einmal j6hrl ich ab dem 1 5.08. mit der Doppe1Jl16sserbalkenmähtechnik
- Opt onal ist eine extensive Beweidung mit Schaten �b dem 1 5.llB mit maxi mal C,5

GVE/ha zu l�ssig. 
- Pflegeumbrüche, Walzen und Striegeln sind nicht zulässig.
- Das liegenlassen von Mängut so1Ni e das Anlegen von Sil ageplätzen und Futtermieten

auf der Fläche sind unzu'ässig.
- Ein eventuel l notwendiges Abschlei;pe11 ist vom 1 . 1 0. l>is Ende Febf\lar zulässig.
Saatgut ist aus dem Herkunttege biet 1 �u verwgnder,.

Bei vermeh�em Auftreten das Jakob-Kreuzkrautes oder anderen Prc blempflanzen, seilen 
mi: der zcstän<Jigen uNB frühere Mahdtermiae vereinbart und durchgeführt werden. 

3.3 Durchlässigkeit der Einfriedun9 für Kl einti &1-.. 

Bei der zulässigen Einfri eOung der P!lotovoltaik-Freifläct,enanlaga mi t einem Zaun ist ein
Mindestabstand der unteren Kame der Einfriedung vom Erdboden von min(est,;ns 15 cm 
einzuhalten. 

3.4 Eine Beleuchtung der Photovolta ik -Freiflächenanlage ist nicht zulässig. 
(Rechtsgrundlage, § 9 Abs. 1 Nr. 20 Ba·,GB) 

3.5 Umwandlung von lntensivgriinlend in Extensivgrünland 

Die Mar,nahmenfiäche mit der Kennzeichnung M3 w�d ir ihrem Bestand gesichert und als 
extensives Grünland gepflegt. Ei oo Babau�ng oder B�pfi an:zung ist unzulässig. Es sind 
maxi mal zwei Mahdgänge pro Jahr zulässig. Die Melioration scwie der Einsatz von Dünge-­
und P!lanzenschutzmitteln sind unzul ässig. 

3.6 Ersatzpflanzung von Einzelbäumen 

Auf der Maßnahmenfiäche mit der Ken�zeichnung Mt si nd insg 6 Laubbäume als 
Ers<1tzpflanzung <1nzupi<1nZC11. Die Grünfläche ist gemäß den Vorgaben der textlichen 
Fe,;'.setzwng 3.7 �u pflegen. 
Es getten folgende Vorgaben fiJr die An�flanzuag von Bäumen: 
- Verwendung standortheimiscl1er Bäume aus gebietseigener Herkunft
- Pflan,grölle: Bäume als Hoct,stamm (H) 16,'18, l(ronenansatz ab 2,00 m
- Pfla11zabstä11de: mind. 8 m zuei nancter, mind. 3 m zwi schen Stammfuß und

Fliiche nbe,1 re n:zu ng 

- Die Bäuma �ind vo, 'Nild·;erbiss zu schützen
• Die Bäume sind mit 2-Bockbindung zu sichern
- regelmäßige der Witterung angepasste Bewässerung dar Ptlanzung, abe, mindestans

6-rr,al jährlich über 3 Jahr�
• Wartung ur1U lr1slandh�l tung der 2-Bud,sid,�rung sowie des W!Uverliisssd1utzes
- Rückbau der 2-Bockalcharung uncl des Wlldverblsssc'1ulzes nach dem 5. Standjahr
- Bei Ausfal l  sind ErsHl<pflanLU11ger1 vorzur1ehmen
Die Pflege Cer Bäume b•schränkt sich auf pftegebedlngte Schni ttmaßnahmen bei
Bruchschäden In den erst11n 5 Standjahrsn. 
Baumpfts-gemaßnahmen wi e Auhlsten (Schaffung ei11�s Li ch'.rsump<afiles), Rücksalrnitl.
Auslichlen, entfernen von Tothol z oder Kappung sind un�ulässig,

3. 7 Umwandl ung von Acker In exteMl ve Mähwleae

Die Maßnahmenfläche mi t der Kennzei chnung M2 wird zu extensivem Grünland
umgewandel t.

Es sind die folgenden Maßgaben Z'Jf Her>tellung und zur F'i1ege zu berücksichti gen 
Für die Ansoat ist eine ,iebietshaimische , blütanrei cha und sta ndortgerech1e wwia
mrtifiziBrto Soatgutrnischung ("Rag;osootgut'') auf max. 50 % dor Fläche zu vorwend�n 
oder eine Heublumeneinsaat durchzuführen. 
Dauerhaft kei n Umbruch Und keine Nachsaat
Vl'alzsn und SchleppGn nicht zwischea 1 .  März und 1 5  Saptambar 
Dauerhaft kei n Einsatz von Dünge- und Pflanzan�ch�tzmitteln
Mahd nicht vor dem 1 .  September mit Abfuhr des Mähgutes 
Mahd maxi mal 1 x  pro Jahr aber ml ncl. alle 3 Jahre
Auf nährs1cflreichen und stark gedü.,gten Flächen Ist Im 1 .  bi s 5. Standjahr zwe imal
jährlich zwischen dem 1 .  Juli und dem 30. Oktober zu malhen. 
Mahd höhe 1 O cm üCer Gelär,deoberkante. Mahd mit Messerbalken
Vorl age eineo auf den Stsnctort abgestimm:en Pflegeplans
Eine Bewelduns Ist nicht zulässig. 

Bei m A•,�reten von Problemun'<räut�m (z. B. Jakobs-Kreuzkraul) sind ei ne frühere Mahd
und zueätzlicSe MaCdgänge jährl ich m' I Cer unteren Natur5chutzbehörde abzustimmen und
durchzuführea 

4. Sonstige Festselzun,1en

4.1 Die Gollungsberelohsgrenze Ist zwischen den Punkte� A und 5, B u.1d C, sowie C und D
zugleich Stra1lenbegranzun,1slini.e . 

4.2 Ein Ansc'11uss dar Baugrundstücks mit Ein- LJ!ld Ausfah[lan �n dia Hauptstraße ist nur f�r 
den i n Cer Planzei chnung festgesetzten Bereich zulässig.

{Reohtsgnmdlase: § 9 Abe. 1 Nr. 1 1 ,  21)  

5 Geh-, Fahr- und Leibangsrechte - GFLR 
Die Flächen des GFLR s: nd mtt Geh - und Fahr- und Leitungsrecr.ten zugunsten der
O.'HRAS GRstransp�rf GmbH als Betreiberi n der Ferngasleitung FGL 91 und ihren
Rechtsnachfolgern zum Betrieb und z�r '/\'anung der FGL &1 belastet Innerhalb der Flächen 
des GFLR befi nden si ch d1e Schutzbereiche der FGL 91 ( 10  m bel dsel llg cter
Tri,sser,ad1se) 
(Rechtsgrundlai;· e: § S Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

I I . Nachrichtliche Übernahmen
Ausgleichsflächen zu m Bau der Fe rngasleitung 091 :  W1 
Dia Überl agerungsfüichea innerhalb der Mar,nahmenfiächs mit dar Kennzeichnung M2 auf den
Flurstücken 251 und 253 der Flur 1 der Gemarkuag Göslow si nd Kompensationsllächen zur
Wi�derherstel lung vo� Biotopen im Arbeitsstre ife n der FGL 09 1 :  W1 .

Oenkmalschutz/Elodendenlcmal 
lr,nArllalh dar GaltungsbArair.hsgMnza sind TAili. das Bndanda nkmals "(;Am�rkilng Gllslow 
Fundplatz 1 2, vorhanden. Das Objekt unterliegt in vollem Umfang dan Vorschriften des
Denkmalschutzgesetzes M-V und den damit vert undenen Rechtsfolgen. DenkmaJe sind instand 
zu setzen,  zu erhalten und pfleglich zu behandeln {§ 6 Abs. 1 DSchG M-V). Eingri ffe i11
Bcdendenkmale si nd gern. § 7 Abs. 1 DSchG M-'✓ genehmigungspflichtig. Ver AusfiJl",NJng der
Maßnahme ist be i der unteren Denkmalschutrbehörde schiftlich die Genehmigung einzuhol en.

I I I . Hinweise
Baurechtl iche Eingriffaregolung 
Der Elngrlfl-Ausgl eict-, wurde semäß den Vorgaben der HzE (201 B) ermi ttelt und terechne":
Das Eingri ffsäquivalsnt beträgt 20.203 [EFA]
Das Kcmpensationsiiquivalent beträgt 26.258 [KFA] 
Der Eir1gri� is[ zu 1 1 5  % ausgegliche11. 

Plengrundlage 
Zeichnerische Grundlage der Planzelchnung Ist der vom Vermessungsbüro ex-aot erkunden 
+ vsrmessan GmbH. Zwickau (Öffentlich bss':ellte VsrmsssungsingBflieure) erstellte
Lageplan unter Einarbeitung des ALKIS mit Stand vom 02/2023. Hinsichtlich möglicher 
Lageunganauigke ilar, können keina Regm-ssansprüche galte�d gemacht werden

Fundmeldepflicl!t 
Wenn während der Erdarbeften Befu nde wi e Mauern. Mauerreste, Fundamente. ver,chütlete 
G,,wölbe, Verf(il l,..-, gen von Gräben. Brunne!lschächte, verfüllte Latrinen- und Abfallgrui;en. 
gcm�ucrte Fluditgänge und Erdvorfärbungen (Hinweise auf verfüllt� Gruben, Gräben, 
Pfos1eclöcher, Srandstel'.en oder Gräber) oder auch Funde wie Karam!k, Gl as. Münzen.
Urnenschertien, Steinsetzungen, Hölzer. Holzkonstruktionen. Knochen, Skelettr�ste, Schmuck, 
Gerätschaften aller Art (Spielsteine, Kämme, Fibsln, Schlüssel. Besteck) zum Vorschein kommen, 
sind Ciese g�mäß § 1 1  Abs. 1 u. i DSchG M-V unverzüglich der un1eren Deakmalschutzbehörde 
anzuzeigen. Anzei�epfticht besteht gemä.l. § 1 1  Abs. 1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter 
der Arbei1en, den Grundeige�tümer oder wlä lllgen Zeugen, die den We� des Gegenstande• 
erkennen. 
Der Fund und die Fu11dstelle sind gemiiß § 1 1  Abs . 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand zu 
erhalten. Di ese Verp-;lichtung erlischt fünf Werktage nach Zugang der Anzeige, bei schri ftlicher
Anaeige oi;ätestens nach einer Woche. Die unt�rc Dcnkmolschutzbahördc kann die Fri st im
R,,hmen des Zu mutbaran verlängern, wenn die sachgemäße Untersuchung cder die Bergung des 
Denkmals dies erfordert. Aufgefundene Gogenstände sind dem Landesamt für Kultur und 
Denkmalpflege zu übergeben. 

Artenschutzfachlicha HinwaiSG 
Auf die Anwendung der unmittelbar geltanderi ertenschutzrecMlchen Regel ungen des
Bundesnatur,d7utzgeaetzta5 (BNatSchG), insbesondere auf d'e Vorschriften für besonders 
gaschülzte und bestimmte andere Ti er- und pfli,nzenarten nach §§ 44 ff. des Gesetzes über 
Natursch,,tz und Landschaflspclege (Bundesnatu rnchutzgesetz • BNatSchG) vom 29.07 .20C9 
(BGBI. 1 S. 2542: in der jeweils geltenden Fassung und Verordnung zum Schutz wilc' lebender 
T1ar- und Ptlanzenartan (Bundesartanschulzverordnung - BArtSchV) vom 1 6.02.2005 ,:BGB. 1 S. 
258 1896]) "ird hingev� asen . 
Bei der 1Jmset«1cg der Planung sind die folgenden artenschutzrechtlichen Maßnahmen zu 
beach1enden: 
'lermaidungsmaßnahme Brutvögel: 
VM1 Zum Schu>z vo n Bodenbrütern erfolgt die Baufcldfrcim�chung �ußcrh�lb der Brutzcil, d. h. 
nur im Zeitraum vom 1 .  Oktcbar bia 1 .  März, soda•• eins Ansiedelung von früh brütenden Tieren 
vermieden wi rd ,•nd die Bauarbeiten sind ko1tinuierlich während der Brutzeft fortzuführen. Zur
Vergrämung ·warden die Ackerflächea zu:Jam als Sdw,arzbrache affengehal tan. In den übri gen
Freifl ��hen wArr1An inMrha lh �er F,lrutrni! "pass i\•e" V�rgrärnungsmal.\na/1men durch A.l�stellen
von 2m hohen Stangen (2m über Flur), mi t jeweil s ca. 3m langem Flatterband {rot-weiß) in einem
1 ümx1 Om Raster durchgeführt. Die Funktion . der Maßnahme wird durch.ornitll

.
ologlsch geschultes 

Pernonal 1x pro Woche sici1argestellt. 
VM2: Um die \'liederbesiedal ung de,; So'arparks durch Feldlerche und Wieoonschafstalze· zu
gowährloi st�n. werden �uf den nicht bebauten Fl ächen "Ragiosaatgut'' auf max. 50% dar Fläct-,e
ausgebracht oder eiee Heublumenainsaat durchgeführt. Die Mahd erfolgt frühestens ab dem 
1 .September. Es wi rd jährl ich nur •eine Mahd durchgeführt. Dabei werden jeweils nur ca. 50% der
Fläche gemäht , um Kl einti ere zu schonen und die kontinuierliche Nahrungsverfügbarkeit "'
gewä�rfei sten. Der zeitl id1e Abstand für die Mahd der übrigen FläChen Ceträgt mind . 1 4  Tage. Di e
Vorgaben zur Herstellung und Pflege en:sprechen den Angaben aus dar Festse,:,ung 3.5, der 
Festsetzung 3.6 und der Festsetzung 3. 7. 
CEF -Maßr,ahme für Vögel 
Um die Wi ade rbo•iadelung des Solar;,arks ducch Feldlerche und Vl'iesenschafutelze zu
gev,ä�rlei sten, werden neben hinreichend besonnten Reihenabständen (2.50 m von Mitte Mai bi s
M' ttA A"gust Q Uhr his 1 7  Uhr), insbesondere im Südwesten Ces Plangebie:es, Freiflächen 
bala,sen und exten�iv bev1irtsct-.aftet. Die Maßnahmenfiächen M 1 ,. M2 und M3 innerhalb des 
Geltungsbereiches werden vor Baubeginn In extensi ve Mähwiesen umgewandel t. Um die
Habitatbedingungan für die Wiesenschafslalze zu verOessem, wird ei n� temporär wasserllaltende
Senke ( 10x10m) ange'egt deren li�fsle Stelle 1 m  beträgt. Die Abdlchtun:i erlol(II mit 
m'nerali5chen Stoffen.  Die Senke wi rd einmalig n;,it Wasser belüll l. Errlchiung von mit Totholz
versehenen Stei npackungen zur Erhöhung der Nahf\lngsverfügbarkeit für den We'ßsto,ch sowie
dem Steinschrnälzcr. Die Vorgaben zur Hcr>tollung �nd Pflege entsprochen den Ang�bon aus 
der Festsstzung 3.5, der Faslsetzung 3.6 und der Festsetzurg 3.7. 
Als Bruthab!tat für di e Goldammer werden entlang der nördlichen Grenze der MaßMhmefifü!!che
M3 mind. 5 Büsche gepfl anzt
,\usnahmen vDm Art�nsohutz ·."
Übar Ausnahmen zu den ge,;e'.zlichen Bestimmuntien 'des besonderen Artenschutzes entsoheidet 
die untere Naturschutzbehörde. 

Baums�hutz (§ 18 NstSchAG M-V) 
Im Gel1ungsbereic:1 des Bebauungsplanes befir.den sich gesetzl ich geschützte Bäume. Die
Beseitigung gw�hützter Bäumen sCTwia alle Han:Jlungen, die zu ihrer ZerstöNJng, Beschädigung 
oder erheblichen Beeinträchtigung führen können, sind verboten. 
Über Ausnahmen zu den gesetzlichen Bestimmungen des Baumachulzes entscheidet die untere 
Natu rschu1zbe hörde . 

Gewiisserschul1 
Dia Lagerc ng und Verwendung von was.argefi�rdenden Stoffen (Transformatoren51 u . ä.) ist 
gemäß § 62 Wasssrhaushal tsgesetz (II/HG) iVm. § 20 Abs, 1 des 'll'assergesetzes des Landes
MAckl „nburg-Vorpomm„rn (LW�G) bei der unteren Wasserbehörde anzei gepfii chtig.

Gew!lsser II. Ordnung und Dränagen 
Das Pl engebiat be1tihrt ein Gewässer I I  Ordnung, dM sich in der Unterhaltungslast des Wasser­
unC Boden•,erbMdes Untere Tollense/Mittlere Peene" bel!ndat Es hantle� sich um den 
verrohrten Gräben 25-0- L66 Zur Sicherurg der Unterhaltbarkeit das Gswässers ist ei n
Gewässerrandstreiien der Rohrlei1ungsachse vcn beidseitig 1 0  m von jeglicher Bebauung und 
Bepflanzung lre i,:uhalten. 

So l le eine Kreuzung von Gew�ssern I I .  Ordnuns vorgese hen sein, ist gemäß § 36 
Waaoerllauat,eltsgeset,: {11\' HG) In Verbinduns mit §§ 82 und 1 18 Landeswassergesetz M-V
(LWaG) eine wasserrcchtlichc Zustimmung bd der unteren W�sserbehörde oinauholon. D�zu ist
das Bauausführungsi;rojekt m� den detailli erten Angaben �u r Gewässerkreuzung einzurei chen.
Die S\etlungnahme des zustäncligen Wasser- und Bodenverbandes Ist den Antra;isunterlagen 
belzutüger,. 

Sul.len bei Erdarbeiten Drän�gen oder auch andere hi er nicht erwähnte Entwässerungsle:tungen
angetroffen und beschädigt werden, so sind sia in jedem Falle wi eder lunklionstüchlig
herzustel len , auch wenn sie zum Zeitpunkt dar Bauarbeiten trocken gefallen sind. Der zuständi ge
Wasser- und Bodenverband ist zu informieren. 

Ökologische Baubegleitung (öloB) 
Zur Sicherung der naturschutzfachlichen Forderungen und Maßnahmen ist vor Beginn der 
Baumaßnahme ei ne ökologische Baubegleilung z�r fachlichen Qualitätssicherung abzusichern.
Der Einsatz dsr öko'.ogisc.1en Baubeglei tunq Ist durch eine naturschul,:lacl1 llct1 au:;g�bilJ�le
Fachkraft durchzuführen. Die hierfür zu bestellende Pernon und eh Stellvertreter sind der
Na\urnchulzbehörde z,,;el Wochen vor Baubeginn zu benenilen. Die Baubegleitung hat sämtr.�he 
Maßnahmen vor Baudurchführung zu koordinieren und entsprechende Schutzmaßnahmen für die 
angrenzenden Biotope, für Boden und Grund- sowie Oberflächenwasser festzulegen. 
Die ökologische Baubegleitung nimmt an allen Baubemtun,ien teil und weist die am Bau 
Besrtiältigt�n in <1ie naturschlllzfe.ch' ict-,en und ökolosischen Aspekte Cer Bauausführung €in Der 
Bauablauf ist zu dokumentieren {Protokolle. F.atos) Es js;_ eine Dokumentation von 
Schadensfäl len vorzunehmen.

DiA ökologi..--.he B"uhaglA�ung i."1 wähmnd der gesamten Baumaßnahme zu gewährl eisten unc
erst nach Fertigstellung der Baua1aßnahme abgeschlossan. Sollten währe nd der Bauphase 
une rwartet artenschutzreohtliche Konflikte auftraten. sind diese durch die öBB, In Abstimmung mtt 
der UNB, zu vanne iCan. 

Lichtemissionsminderung an Baumaschinen 
Die Sehe;11werle< a:i Baurn�schir1en ur1d F�hrzeaugen sind während der Arbeiten zur Errichtung 
und Rückbau der Anlege zum Schutz nacht- und dämrr.enmi;;saldiver Tiere auf ein eotwendiges 
Mi nimum zu reduzieren

Verfahrensvermerke 

' '  Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbaschlusses �er Gemeindevertretung der Gemei nde Görmin vom
15 . 1 1 .2022. Di e ortsü�l iut,e Bek�nntmachung des Aufstellun11Sbeschlusses ist durch Abcruck Im
amtlichen Milleilur-gs!)Mt am 20 
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Dia früh,:eitige Bete iligung der Offerilll�.Jq'mäß § 3 Abs 1 BauGB ist. nach ortsüblicher 
Bekanntmachung Im amtlichsn Mitteilui.!Jsblatt am 23.06.2023 durch Ausl egung der Unterl agen des
Vorentwurfs und offen� ich,;r Versam�rgerllaus Görmin, Max-Köster.Str. 26, am 1 1  .07.2023 
durchgelOhrt wordsn 
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g_�; Radwanz, Burgerme1stsr 

' Die von der Planung berührten 3ah0rdcn un�··Sanstigen Trüger öflen�ioller 8elanga sind mit Schreiben 
vom 24.07.2023 trühLel!i g unterrlC:,tet und eur Äußerung, auch im Hinbli ck auf den erforderl ichen Umfang
und Detaillierungsgrad der Umwellp�ü �ordert worden 
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get. Harr Redwanz, Bürgermeister 

,. Die Gemeiedevertretur,g der Gemel¼ .. �rmlti'!).at'auf ihrer Sitzung am 1 6.04.2024 den Entwurf des
Bebauungsplans mit Begru1dun9 eLoschnaßllcfi Umweltbsricht und Ml agen gebilligt und zur Auslegung
bestimmt. Die ortsübliche Beksnn��c�,��ngs- und AusiAsungsMsrn:us�a.s ist �,,rc� 
Abdruck Im amtlichen Mlltellungsbla�tif:_. '(!jto/,y;",ertclgt. 
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gez. Herr Redwanz, Bürgermeister 

6. Der En'Wurf des Bebauungsplans, be��er Planzeichnung (Tail A) und dem Text (Teil B) sowie
dessen BegrUndung m:t Umweltl;ericht und Anlagen sowie die nach [inschät:zung der Gemei nde Görmln
wesentlichen. bereits vorl legenden umw�ltbczogoncn Stcllungn�hmcn wurden in cter Zait vom
22.06.2024 bis ;um 23.07 .2024 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet unter
https:Uwww.loltz.de/buergerservice/bekanntmachungan/ sowie auf dem Bau- und Planungsportal M-\/
u nter hjps :J/b p IM .g eod aten -mv .de/ba u la itplaer.� ve röffe ntl icht.
Während der Dauer Cer Veröffentlic�ungsfr ist haben di e zur Veröffentlichung best'mmmn Untertagen
gemäß § 3 Abs, 2 Salz 2 6auGB zusätzlich irr, Amt PeanetaVLoltz, Laage Straße B3. 1 7121 Lo itz, 
währer,d folgender Zeiten öffentlichen ausi;;elegen:
Mcnteg : 09.00 Uhr - 1 2.00 Uhr u. 13.00 Uhr - 16.00 Uhr 
Dienstag: 09.00 Uhr · 1 2.00 Uhr u. 14.00 Uhr - 1 8,QC Uhr 
Mittwoch· 09.00 Uhr - 12.00 U!',r 
Donnerstag: 09.00 Uhr - 1 2.00 Uhr u .  1 8.00 Uhr - 1 6.00 Uhr 
Freitag: 09.00 Uhr - 12.00 Uhr 

Di e üffer1tlicl1e Auslegung ist mit dan in § 2 Abs, 2 Satz 4 BauGB genannten Hl nsvelsen durch 
Veröffentlichung im amtlichen Mittei'.ungsblatt am 21 .06.2024 ortsüblich b�kannt qerrnchl worrle,r,_ 

Gam§ß § 3 Abs. 2 Satz 5 BauGB wurde oer Inhalt der ortsüblichen Bekanstmachung zusätzil ch auf dar 
Internetseite des Amte,; Peenetal.'Loitz und auf dem Bw- und Pl�roung�po,ial M-V eingestellt. Gemäß 
§ 4a Abs, 5 Bau GB wurde i. V, m. § 3 Abs , 2 Satz 4 BauGB darauf hingewiesen, daes nicht fristgerecht
abgegebene Stellungnahmen bei der Be;chluaafe3"ung über den Bebauungsplan unbarücksich1igt 
bl aiben können. 69''�,' 
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gez, Herr Redwanz, Bürgermeister
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Die von der Planung berührten Behorderi'o,td-s{jf,sli gen Träger üfferomd,er Belange sowi a die
Nachbargemeinden s'nd mtt Schreiben vom 27.06. 2024 gemäß § 4 Abs 2 Bau GB beteil;gt und zur 
Abgabe einar Stellungnahme aufge� .v5'"" , ��, 
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ge�. ·Heri Red\�nz, Bürgem1eisier 

" },';) " 
Die Gemeindevertretung der Gemelnd� die fri stgemäß abgegebenen Stellungnahmen der
Offentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffenmcher Belange �m 2B . 1 1 .2024 gApriift o�s 
Ergebnis der Abw�gung Ist mit Schre�e-_�11'14

�
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, < ' O  e , G '' --.,,,_Jr;.t,,, �L , • i " ' "  1 /;- 0"- 2">?,S- • ..., .,er atasterma„1 ae estan 1m e w,g:,_o�,� •s,,-= euaaungsp ans ,,r u am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , wi,� 
als ri ch•ig clargestellt bescheinigt. HinsicMicii der lagsrl chtigen Dacstell ung der Grenzpunkte gilt der
Vocbehalt, dass eine Prüfung nur i;.rob erfolgte. d" diA rechtsvarbind lic.hA Flurkarte im Maßsta� 1 • .4.4>.0 
vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleltet werden. 
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1 0. Der Bebauungspl an, beetehend aus der Planzciohnung (Teil A) sowia dem Text (Teil B), wurda am
26.1 1 .2024 von der Gemeindevertretung der Gsmeince Görmin als Satzung beschlossen. Die 
Beuründuns zum Bebauungsplan einschließlich Umwaltberi chl und Anl agen wurde mrt Beschluss der
Gemei1devenretung der Gameln<IA G�?.6. l 1 .202L uebilligt 
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1 1 .  Der Bebauungsp!M,J,cstch0nd aus l"litr'iza i uns (Teil A:, und dem Text (Tell B) Ist mit Verfügung 
vom?o .f1i,. 20Q gamäß § 1 0 .ll,bs. 2 a s@­
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Cle Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Pl an�ell A) und clem Text (Teil B), ·M rd
hiermit ausgefertigt. -
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1 3  Die Erteilung der Gene�ebauungsplaos sowie die Stelle bsi de, dar Bebauungsplan m1 t der 
B�griin,:tung eCnschli eßlich Umweltberei ch! und der :zusamment.assanden Erklärung nach § 1 0a BauGB
au/ Dauar während der Dienstzeiten va;eder�� eingesehen WArdAn kann ucd iiber den Inhalt 
Auskunll zu er!lallen Ist, _sln� am /5:_. . 20� Im amtlichen MlttAi luagShlatt un� im Internet unter

1,/ "!. �, . \& , .1, .<i.' .-: t,., .'. �� !., .'. .'.: �.'. .! . . . . . . . .  ortsü bl Ich t· ekannt g e macht ·,io xlen.
;, , Lc..u �i "-<� ,� u "-JC.... 

In der Bskann!machung ist auf die Voraussetzun•;ien der Gel tendmachuag der Vertetzung von
Verfahrens- und Formvorschriften und von Mlingeln in der Abwägung sowis auf die Rechtsfolgen (§§ 214, 
215 Abs. 2 Bau GB) und weiter auf F�lligkeit und Erlöschon von Entschädioungsanepriichen (§ 44 Bau GB) 
und auf die Bestimmung des § 5 i\bs. 5 Kommunalvo rfassung für d'"' Land Mecklenburg-Vorpcmmem 
{KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Jul 201 1  (GVOBI. M-V S. 777), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 20 1 9  (G\,'OBI. M -V. S, 467), hinge";�Sen worden. 
Dia Bekanntmachung wurde ab dem Tag it-,res Abdruck<>S im amtl ichen Mitteiluagsblatt und auf der
Internetseite des Amtes Peenetal/Loitz oingestellt. 
Nar.h s�i<l�r Allslerti gunu wurde der Bebauungsplan gemä� § 1 0  Abs. 2 Bau GB e.cg.1\nzand· auf der
lnternetse�e des Amtes Amtes Peenetal/Loltz sowls "uf das Bau, und PlanunGsp.ortal _ M-.V eingestel lt
Die Satz,,ng über den Bebauungsplan lauf des A_s"". Of 20 .zit1n Kratt. g91r8't8n: -:-:: • 
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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 1 0  "Solarpark 
Göslow" 

Auftraggeber· 

,,. 

Gemeinde Görmin 
timt Poonotal/Lottz 
Lange Str. 63 
17 12 1  Loitz 
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UmweltPlan GmbH Stralsund 
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liiajerlassuni 
1,,,eenrte 1, 
lrJc©um,-,l;p l,n .d, 
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